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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-
richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 
Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflagen vor: 

Auflage 1:  

(Nds. StudAkkVO § 12 Abs.1) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über den Inhalt, 

die angestrebten Kompetenzen, die Prüfungsleistungen und die Zusammensetzung der Modul-

endnote informieren. 

Auflage 2: 

(Nds. StudAkkVO § 14) Die Studierenden müssen in allen Veranstaltungen eine Rückmeldung 

zu den Ergebnissen der Lehrevaluationen erhalten. 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 24 Abs 3 Satz 1 und 
§ 25 Abs. 1 Satz 5 Nds. StudAkkVO 

Nicht angezeigt. 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Einbettung des Studiengangs in die Hochschule, Bezug des Studiengangs zu Profil / Leitbild / 

spezifischer Ausrichtung der Hochschule 

Wirtschaftschemie verbindet die Naturwissenschaft Chemie mit der Betriebswirtschaftslehre. 

Durch die Verzahnung chemischer und wirtschaftswissenschaftlicher Kenntnisse werden auf na-

turwissenschaftlicher Basis industrielle, technische und wirtschaftliche Herausforderungen in ei-

nen Zusammenhang gebracht. Damit passt der neue Studiengang in das Profil der TU Clausthal 

und dem Forschungsschwerpunkt „Technologien und Methoden zum nachhaltigen Management 

der Ressourcen Energie — Material — Information”.  

Sowohl die Chemie als auch die Wirtschaftswissenschaften gehören zu den Kernbereichen der 

TU Clausthal, denn die anwendungsorientierte Grundlagenforschung der Chemie erweitert Er-

kenntnisse zu naturwissenschaftlichen Prinzipien, die Basis für innovative Entwicklungen in der 

Technik und deren Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft sind. Die Chemie an der TU Clausthal 

leistet daher einerseits Beiträge zur Materialsynthese und Werkstoffentwicklung, die für neue 

Energietechnologien oder ressourcenschonende und kreislauffähige Materialien sowohl im Me-

tall- als auch im Polymer- und Keramikbereich unabdingbar sind. Andererseits sind auch Frage-

stellungen in der Prozess- und Verfahrenstechnik häufig nur interdisziplinär gemeinsam mit Ex-

pertinnen und Experten der Chemie und der Wirtschaftswissenschaften zu bearbeiten. Auf der 

wirtschaftswissenschaftlichen Seite stellen betriebliche Umweltökonomie, Marketing, Produktion 

und Logistik, Unternehmensforschung, -rechnung und -führung sowie Makroökonomik For-

schungsthemen dar, die dem Forschungsschwerpunkt der TU Clausthal entsprechen. 

Qualifikationsziele / Lernergebnisse und fachliche Schwerpunkte 

Ziel des Bachelorstudiengangs Wirtschaftschemie ist die Ausbildung verantwortungsvoller Füh-

rungskräfte, die in deutscher und englischer Fachsprache fit für eine international vernetzte Welt 

im Brennpunkt von Wirtschaft und Chemie sind. Sie können naturwissenschaftlich-chemische 

Entwicklungen auf ökonomischer Basis analysieren und bewerten. Sie können die Sichtweisen 

der Chemie und der Wirtschaft zusammenführen, um erfolgreiche Strategien auf Produkt-, Pro-

zess- oder Unternehmensebene zu entwickeln. Wirtschaftschemikerinnen und Wirtschaftschemi-

ker bearbeiten aktuelle und zukünftige Fragen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftswissen-

schaften und Chemie, die aus der chemischen Industrie und fachlich angrenzenden Unterneh-

men auf Produkt-, Prozess- oder Unternehmensebene gestellt werden. Letztere umfassen das 

ganze Spektrum von der Automobilbranche über die kunststoffverarbeitende Industrie und die 

Pharmaindustrie bis hin zum Recycling. 

Besondere Merkmale und Lehrmethoden 
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Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie umfasst in seiner Ausbildungsbreite sowohl natur-

wissenschaftliche als auch wirtschaftswissenschaftliche Fächer. Über die reinen Fachinhalte hin-

aus wird Wert auf die Vermittlung von Englischkenntnissen gelegt. Die Sprachkompetenzen der 

spezifischen internationalen chemischen Fachsprache werden durch „Learning by Doing“ in den 

jeweiligen Fachmodulen trainiert. Darüber hinaus wird die Veranstaltung „Wirtschaftsenglisch“ 

angeboten; das Wahlpflichtmodul „International Skills“ sowie das Seminar „English for Internatio-

nal Commerce - TOEIC Preparation“ bieten weitere Möglichkeiten, die Sprachkompetenz zu ver-

bessern. 

Zielgruppe 

Der Studiengang will Studentinnen und Studenten ansprechen, die Interesse an der aktuellen 

Entwicklung im Bereich der Chemie und der Wirtschaftswissenschaften haben und sich für eine 

Position an der Schnittstelle dieser beiden Gebiete, z.B. im Management, Controlling oder Mar-

keting in Unternehmen der chemischen Industrie oder chemienahen Betrieben qualifizieren 

möchten. 

Der Studiengang ist so konzipiert, dass die Bachelorabsolventinnen und –absolventen in den 

Masterstudiengang Wirtschaftschemie (angeboten durch die TU Clausthal ab WS 2024/25), den 

englischsprachigen internationalen Master-Studiengang Chemie (angeboten durch die TU 

Clausthal ab WS 2024/25 ab WS 2022/23) oder den Masterstudiengang Technische Betriebs-

wirtschaftslehre der TU Clausthal anschließen können 

 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Gesamteindruck zur Studienqualität, Quintessenz der Begutachtung, Stärken und Schwächen 

Insgesamt haben die Gutachterinnen und Gutachter durch das Studium des Selbstberichtes, ein-

schließlich der Anlagen sowie der Gespräche während des online-Audits, einen sehr positiven 

Eindruck des Bachelorstudiengangs Wirtschaftschemie gewonnen.  

Die Gutachterinnen und Gutachter heben hervor, dass die eingereichten Unterlagen klar struktu-

riert und informativ sind, so dass sie es leicht hatten, die Ziele und Inhalte des Studiengangs 

nachzuvollziehen. Die Gesprächsatmosphäre während des Audits war sehr offen und die Pro-

grammverantwortlichen haben die Vorschläge und Anregungen der Gutachterinnen und Gutach-

ter konstruktiv aufgenommen. 

Die besonderen Stärken des Studiengangs liegen in der Kombination von wirtschaftswissen-

schaftlichen mit chemischen Themen verbunden mit Labortätigkeiten in kleinen Studierenden-

gruppen, was insgesamt zu einer breiten und berufsqualifizierenden Ausbildung im Bereich der 

Wirtschaftschemie führt.  
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Des Weiteren heben die Gutachterinnen und Gutachter die kleinen Kohortengrößen, die gute 

Betreuung der Studierenden, die hohe Ansprechbarkeit der Lehrenden und die generelle Atmo-

sphäre der Offenheit und Kooperation zwischen Studierenden und Lehrenden als besonders po-

sitiv hervor. 

Darüber hinaus verfügen sowohl die Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften als 

auch die Fakultät für Natur- und Materialwissenschaften über ausreichende personelle und räum-

liche Kapazitäten, so dass es problemlos möglich ist, die Studierenden des neuen Studiengangs 

in die Veranstaltungen zu integrieren. Insbesondere die gute räumliche Situation und technische 

Ausstattung der Labore wird positiv hervorgehoben. 

Weiterhin loben die Gutachterinnen und Gutachter das umfangreiche Angebot zur didaktischen 

Weiterbildung der Dozentinnen und Dozenten sowie das Engagement der Lehrenden bei der 

Verwendung innovativer Lehr- und Lernformen. 

Als verbesserungswürdig beurteilen die Gutachterinnen und Gutachter die Modulbeschreibun-

gen, aus denen nicht immer klar hervorgeht, welche Prüfungs- und Studienleistungen erbracht 

werden müssen und wie sich die Modulendnote ergibt. Außerdem ist es notwendig, die Darstel-

lung der Inhalte und Lernziele in einigen Modulbeschreibungen ausführlicher und aussagekräfti-

ger zu formulieren und insgesamt für eine Homogenisierung der Modulbeschreibungen zu sor-

gen. 

Die Gutachterinnen und Gutachter merken kritisch an, dass nur die Veranstaltung „Einführung in 

die Wirtschaftschemie“ die Brücke zwischen der Chemie und den Wirtschaftswissenschaften 

schlägt. Aus diesem Grund empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter dringend, weitere die 

Bereiche Wirtschaftswissenschaften und Chemie verknüpfende Veranstaltungen in das Curricu-

lum aufzunehmen. 

Weiterhin sehen die Gutachterinnen und Gutachter, dass das für den Studiengang neu entwi-

ckelte Modul „Internationale Wirtschaftschemie“ sehr heterogen ist und aus drei Veranstaltungen 

besteht, die inhaltlich nur wenig Zusammenhang haben. Hier raten die Gutachterinnen und Gut-
achter, das Konzept des Moduls noch einmal zu überarbeiten. 

Hinsichtlich der Qualitätssicherung fällt den Gutachterinnen und Gutachtern auf, dass die Leh-

renden nicht in allen Veranstaltungen eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Lehrevaluatio-

nen geben. Dieser Mangel sollte beseitigt und alle Rückmeldeschleifen konsequent geschlossen 

werden. Schließlich fällt den Gutachterinnen und Gutachtern auf, dass es bislang noch keine 

Homepage des neuen Studiengangs gibt. 

In der Summe bestätigen die Gutachterinnen und Gutachter, dass der neue Bachelorstudiengang 

Wirtschaftschemie gut zum Profil und den Schwerpunkten der Technischen Universität Clausthal 
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passt und es sich dabei um ein wohldurchdachtes und sinnvolles Konzept eines Studiengangs 

mit interdisziplinärem Charakter handelt.  
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie ist als Präsenzstudiengang konzipiert und kann so-

wohl in Teilzeit als auch in Vollzeit studiert werden. Als Vollzeitstudiengang hat er eine Regelstu-

dienzeit von sechs Semestern, als Teilzeitstudiengang ist er auf 12 Semester ausgelegt. 

Das Studium kann zum Winter- oder Sommersemester aufgenommen werden. Der Studiengang 

weist ein eigenständiges berufsqualifizierendes Profil auf und erlaubt den Absolventinnen und 

Absolventen die Aufnahme einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit an der Schnittstelle von Che-

mie und Wirtschaftswissenschaften. 

Die weiteren Details sind in der „Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums (TzO) an der Tech-

nischen Universität Clausthal“ vom 19.12.2017 sowie den noch nicht in-Kraft gesetzten „Ausfüh-

rungsbestimmungen für den Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie an der Technischen Uni-

versität Clausthal, Fakultät für Natur- und Materialwissenschaften“ geregelt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Studiengangsprofile (§ 4 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Es handelt sich um einen grundständigen Bachelorstudiengang, der insgesamt 180 ECTS 

Punkte, inklusive der Bachelorarbeit (12 ECTS-Punkte), umfasst.  

Da es sich um einen Bachelorstudiengang handelt, ist keine Zuordnung zu einem der Profile 

anwendungs- oder forschungsorientiert vorhanden. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 Nds. StudAk-
kVO) 

Sachstand/Bewertung  

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind in der „Ordnung über besondere Zu-

gangsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie an der Technischen 



1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 
 

Seite 11 | 38 

Universität Clausthal“ und § 18 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) geregelt. Da-

nach hat Zugang zum Bachelorstudium, wer im Besitz der allgemeinen Hochschulreife, einer 

fachgebundenen Hochschulreife, der Fachhochschulreife, einer ausländischen Hochschulzu-

gangsberechtigung oder einem als gleichwertig anerkannter Abschluss ist. Darüber hinaus kann 

fachbezogen studieren, wer eine dreijährige berufliche Ausbildung absolviert hat und eine drei-

jährige Berufstätigkeit nachweisen kann.  

Der Bachelorstudiengang hat keine Zulassungsbeschränkung; Praktika oder Berufserfahrung 

werden nicht vorausgesetzt. Allerdings müssen alle Studienbewerberinnen und Studienbewer-

ber englische Sprachkenntnisse mindestens auf Niveau B2 nach dem Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) nachweisen.  

Die Zulassungsordnung muss noch in-Kraft gesetzt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Für den Studiengang wird gemäß § 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung der akademische Grad 

„Bachelor of Science“ verliehen. Damit wird genau ein Abschluss vergeben.  

Darüber hinaus erteilen auch das Diploma Supplement und das Transcript of Records Auskunft 

über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt 

 

Modularisierung (§ 7 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung  

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie ist modularisiert und verfügt über ein Leistungs-

punktesystem. Alle Studienphasen sind kreditiert, das beinhaltet auch die Phasen des Selbststu-

diums. 

Zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums müssen insgesamt 180 ECTS-Punkte in 28 

Modulen (25 Pflichtmodule und drei Wahlpflichtmodule) erworben werden. Für die erfolgreiche 

Absolvierung aller Module werden Leistungspunkte entsprechend dem ECTS vergeben.  
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Die Modulbeschreibungen enthalten fast alle relevanten Informationen. Allerdings geht aus ihnen 

nicht immer eindeutig hervor, welche Prüfungs- und Studienleistungen erbracht werden müssen, 

und wie sich die Modulnote zusammensetzt. Außerdem sollten Inhalt und die Lernziele in einigen 

Modulbeschreibungen ausführlicher und aussagekräftiger formuliert werden. Dies wird auch un-

ter § 12 Abs 1 diskutiert.  

Exemplarische Urkunden, Zeugnisse sowie ein „Diploma Supplement“ liegen dem Selbstbericht 

als Anlage bei. Die Dokumente enthalten alle notwendigen Informationen. Teil des Abschluss-

zeugnisses ist auch eine Tabelle zur Einordnung der individuellen Abschlussnote. Das englische 

„Diploma Supplement“ entspricht dabei dem aktuellen Muster der Hochschulrektorenkonferenz 

(HRK). Ein deutsches „Diploma Supplement“ wird nicht ausgestellt. 

Entscheidungsvorschlag 
Kriterium ist erfüllt 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung 
Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie ist in Vollzeit auf sechs Semester und in Teilzeit 

auf 12 Semester ausgelegt, in denen insgesamt 180 ECTS-Punkte vergeben werden. Alle ver-

bindlichen Module sind kreditiert. Den Modulen ist eine eindeutige Zahl von ECTS-Punkten zu-

geordnet, die bei Bestehen des Moduls vergeben werden. Die Zuordnung der ECTS-Punkte und 

der zugrunde gelegte studentische Arbeitsaufwand gehen aus der jeweiligen Modulbeschrei-

bung hervor. Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden studentischer Arbeitszeit (§ 4 der Allge-

meinen Prüfungsordnung der Technischen Universität Clausthal in der Fassung der 2. Änderung 

vom 10.09.2019).  

Mit Ausnahme des Moduls „Studienplanung“, in dessen Rahmen Studienanfängerinnen und 

Studienanfängern Orientierung, fachliche Beratung und organisatorische Hilfestellung gegeben 

werden soll, umfasst kein Modul weniger als 5 ECTS-Punkte. Der Umfang der Bachelorarbeit 

(einschließlich Bachelor-Kolloquium) beträgt 12 ECTS-Punkte. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung  

Gemäß § 9 der Allgemeinen Prüfungsordnung werden „Studien- und Prüfungsleistungen, die an 

einer Hochschule eines Vertragsstaates des Übereinkommens über die Anerkennung von Quali-

fikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region von 11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 
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712) erbracht wurden, werden anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den an der 

Hochschule zu erbringenden entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen bestehen. Für die 

Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienganges sind die von der Kultusmi-

nisterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder 

andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen 

oder eine weitergehende Anerkennung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über 

die Gleichwertigkeit.“ Darüber hinaus ist festgelegt: „Nichtanrechnungen müssen begründet wer-

den. Die Beweislast für alle Nichtanrechnungen liegt bei der Hochschule.“ Auch die Anrechnung 

von außerhochschulisch erbrachten Leistungen ist möglich.  

Somit ist sowohl die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich als auch die außer-

hochschulisch erbrachter Leistungen gewährleistet.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Im Verlauf des Audits wird in den verschiedenen Gesprächsrunden ausführlich diskutiert, aus 

welchen Gründen der neue Studiengang entwickelt wurde, ob es eine „Marktanalyse“ zur Ermitt-

lung der Nachfrage und des Bedarfs gegeben hat, wer an der Konzeption des Studiengangs be-

teiligt war, wer zur Zielgruppe gehört und welche Möglichkeiten des Übergangs in anschließende 

Masterstudiengänge existieren.  

Die Programmverantwortlichen erläutern, dass Studierende aus beiden Fakultäten (über die je-

weiligen Studienkommissionen) und die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Bi-

otechnologie e. V. bei der Entwicklung des Studiengangs eingebunden waren. Zusätzlich haben 

Gespräche mit Vertretern des ChemieNetzwerk Harz e.V. (16 Unternehmen sind dort organisiert) 

stattgefunden. Die Resonanz war durchweg positiv, so bestätigten die Unternehmen, dass ein 

großer Bedarf an den Absolventinnen und Absolventen besteht. Die Erfahrungen an anderen 

Universitäten, die auch Studiengänge der Wirtschaftschemie anbieten (z.B. U Münster, U Kiel), 

bestätigen diese positive Prognose. Allerdings bezieht sich dies auf die Absolventen von Master-

studiengängen der Wirtschaftschemie, so dass es wichtig ist, dass der entsprechende Master-

studiengang Wirtschaftschemie an der TU Clausthal wie geplant zum WS 2024/25 startet. An-

sonsten wird ein Übergang (voraussichtlich mit Auflagen) in die Masterstudiengänge Technische 

BWL sowie Chemie möglich sein, aber nicht in den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-

sen, da dort zusätzlich ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen vorausgesetzt werden. 

Darüber hinaus wird thematisiert, welche neuen Module für den Studiengang entwickelt wurden, 

wie die Zusammenarbeit zwischen den beiden beteiligten Fakultäten organisiert ist, ob genügend 

personelle und sachliche Ressourcen vorhanden sind, wie die Qualitätssicherung funktioniert und 

ob es Integrationsveranstaltungen gibt, über die die beiden Bereiche Chemie und Wirtschaftswis-

senschaften miteinander verzahnt werden. 

Hinsichtlich der vorhanden Ressourcen erfahren die Gutachterinnen und Gutachter, dass es aus 

Mitteln des Bundes bzw. des Landes Niedersachen jeweils eine zusätzliche Stelle in den Wirt-

schaftswissenschaften und der Chemie (Juniorprofessur in der Technischen Chemie) geben wird, 

die aber nicht speziell dem Bereich der Wirtschaftschemie zugeordnet sind. Außerdem wird ein 

neues Praktikumsgebäude für die Chemie errichtet, geplanter Baubeginn ist 2023. Insgesamt 

werden sowohl die personellen als auch die räumlichen Kapazitäten von allen Beteiligten (Uni-

versitäts- und Fakultätsleitung, Programmverantwortliche, Lehrende, Studierende) als ausrei-

chend und angemessen für die Durchführung des neuen Studiengangs beurteilt. 

In Bezug auf die Abstimmung zwischen den beiden beteiligten Fakultäten erläutern die Pro-

grammverantwortlichen, dass es eine starke Vernetzung der drei Fakultäten der TU Clausthal 
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gibt und die Kooperation und Kommunikation gut funktioniert, so dass keine „Reibungsverluste“ 

in dem neuen fakultätsübergreifenden Studiengang zu erwarten sind. Darüber hinaus soll eine 

„School“ als zusätzliches fakultätsübergreifendes Beratungsgremium (für alle entsprechenden 

Kooperationen, nicht nur für den Ba Wirtschaftschemie) eingerichtet werden. 

Die Gutachtergruppe diskutiert mit den Programmverantwortlichen, warum gibt es noch keine 

Homepage für den Studiengang gibt und welche Werbemaßnahmen geplant sind. Sie erfahren, 

dass die Werbung gestartet und die Homepage freigeschaltet werden soll, sobald die Rückmel-

dungen der Gutachtergruppe zum Konzept des neuen Studiengangs berücksichtigt worden sind. 

So ist ein virtuelles Treffen zwischen Verantwortlichen der TU Clausthal mit Schülerinnen und 

Schüler, die für ein Studium an der TU Clausthal gewonnen werden sollen, geplant. In den vo-

rangegangenen Jahren hat diese Veranstaltung am letzten Januarwochenende an der TU Claust-

hal stattgefunden. In diesem Jahr ist dies aufgrund der Corona-Einschränkungen aber nicht mög-

lich. Darüber hinaus soll eine Werbeemail an Lehrerinnen und Lehrer von weiterführenden Schu-

len geschickt werden, mit denen die TU Clausthal z.B. über die Schülerwochenenden bereits in 

Kontakt ist. Auch die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. 

wird den neuen Studiengang über ihre Medien aktiv bewerben und ein Werbeflyer existiert be-

reits. Die Gutachterinnen und Gutachter unterstützen diese Maßnahmen und raten dazu, die 

Homepage möglichst bald freizuschalten 

Ausführlich besprochen wird die Frage, ob es neben der Veranstaltung „Einführung in die Wirt-

schaftschemie“, die ein Teil des neu konzipierten Moduls „Internationale Wirtschaftschemie“ ist, 

weitere Integrationsfächer geben sollte. Dieser Aspekt wird unter § 12 Abs. 1 diskutiert. 

Insgesamt beurteilen die Gutachterinnen und Gutachter das Konzept des Studiengangs positiv 

und bestätigen, dass sowohl eine Nachfrage von Studierenden als auch von potentiellen Arbeit-

gebern vorhanden ist. 

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Das Ziel des Bachelorstudiengangs Wirtschaftschemie besteht in der Ausbildung von Wirt-

schaftschemikerinnen und Wirtschaftschemikern, die in der Lage sind, in Zusammenhängen zu 

denken und komplexe Schnittstellen zwischen naturwissenschaftlich-chemischen Entwicklun-

gen auf ökonomischer Basis zu analysieren, perspektivisch zu bewerten und so zur Konzeption 

systemischer Lösungen beizutragen. Durch die Vermittlung naturwissenschaftlicher und wirt-

schaftswissenschaftlicher Kompetenzen sollen Absolventinnen und Absolventen dazu befähigt 
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werden, den Anforderungen der chemischen Industrie an qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen mit profunden Kenntnissen an der Schnittstelle von Chemie und Wirtschaft für For-

schung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb, Controlling oder Nachhaltigkeitsmanagement 

zu genügen und sich als Generalistinnen und Generalisten mit dem notwendigen Überblicks-

wissen und praktischen Erfahrungen in beiden Bereichen zurechtzufinden. 

Darüber hinaus sollen sie qualifiziert sein, durch die Verzahnung naturwissenschaftlicher und 

wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse die verantwortungsbewusste Anwendung neuer 

Stoffe, Materialien oder Verfahren zu ermöglichen. 

Um diese Ziele zu erreichen, wird im Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie großer Wert auf 

eine breite naturwissenschaftliche sowie betriebs- und volkswirtschaftliche Grundausbildung als 

gemeinsames Fundament gelegt, dabei überwiegen aufgrund der höheren Komplexität der fach-

lichen Inhalte mit 3:2 die Naturwissenschaften. 

Die theoretische Ausbildung in den ersten Semestern des Bachelorstudiengangs wird durch ex-

perimentelle Arbeiten in chemischen Praktika ergänzt und vertieft. Dabei sollen einerseits La-

borfähigkeiten wie die praktische Durchführung von chemischen Synthesen, Analysen sowie 

Charakterisierungen und das Durchlaufen von Herstellungs- und Optimierungsprozessen erwor-

ben werden. Andererseits soll auch ein Verständnis für den Zeitbedarf und materiellen Aufwand, 

den Nutzen und die Grenzen von Messmethoden sowie die Kosten für Anschaffung, Wartung 

und Betrieb der dafür notwendigen Messapparaturen vermittelt werden. Des Weiteren sollen die 

Absolventinnen und Absolventen in der Lage sein, selbstkritische Auswertungen experimenteller 

Daten und dem jeweiligen Thema angemessene spektroskopische Charakterisierungen durch-

zuführen. Zudem soll ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein in theoretischen Veranstaltungen 

und vor allem in allen chemischen Praktika vermittelt werden.  

Neben den fachlichen Kompetenzen sollen die Studierenden auch soziale Kompetenzen wie 

Teamarbeit, Darstellungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie fachspezifische englische 

Sprachkenntnisse erwerben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachterinnen und Gutachter bestätigen, dass die im Selbstbericht und den studien-

gangspezifischen Dokumenten genannten Qualifikationsziele wohldefiniert sind und dass sie pas-

send für einen grundständigen Bachelorstudiengang an der Schnittstelle von Chemie und Wirt-

schaftswissenschaften sind. Die Studienziele und zu erreichenden Lernergebnisse der jeweiligen 

Module sind in den einzelnen Modulbeschreibungen verankert und die Gutachterinnen und Gut-

achter können anhand der im Selbstbericht enthaltenen Ziele-Module-Matrix nachvollziehen, mit 
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welchem Modul welches Qualifikationsziel erreicht werden soll. Die Zielsetzungen, Vorausset-

zungen und Anforderungen zur Erlangung der jeweiligen Qualifikation ist in den Dokumenten klar 

und detailliert ausformuliert.  

Die selbstständige Bearbeitung von Fragestellungen aus dem Bereich der Chemie und der Wirt-

schaftswissenschaften dient sowohl der Entwicklung der Persönlichkeit als auch der Befähigung 

zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Darüber hinaus sehen die Gutachterinnen und Gutachter, 

dass die Studierenden ein kritisches Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich Forschung, techni-

schem Fortschritt und gesellschaftlicher Verantwortung entwickeln.  

Die in dem Bachelorstudiengang angestrebten Qualifikationsziele lassen sich der Niveaustufe 6 

des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) zuordnen und umfassen sowohl fachliche als 

auch überfachliche Aspekte und beinhalten auch die wissenschaftliche Befähigung der Studie-

renden. 

Die genannten Qualifikationsziele vermitteln insgesamt eine plausible Vorstellung davon, welches 

Kompetenzprofil die Absolventinnen und Absolventen nach Abschluss des Studiums erworben 

haben sollen und in welchen Bereichen sie anschließend tätig werden können. 

Entscheidungsvorschlag 

erfüllt 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 Nds. StudAkkVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie umfasst 28 Module, davon 25 im Pflichtbereich und 

drei aus den Wahlpflichtmodulkatalogen „Betriebswirtschaftslehre“, „Chemie“ und „Überfachliche 

Qualifikationen“. Die Module werden in der Regel mit jeweils 6 ECTS bewertet, es sei denn, sie 

enthalten umfangreiche Praktika, so dass in diesen Fällen 12 ECTS vergeben werden. 

Ausnahmen sind das Modul „Strukturaufklärung / Structure Elucidation“ mit 5 ECTS und das 

Modul „Studienplanung“, in dessen Rahmen Studienanfängerinnen und Studienanfängern 

Orientierung, fachliche Beratung und organisatorische Hilfestellung gegeben werden soll. Es 

sollen dadurch, in Ergänzung des freiwilligen Mentorenprogramms der TU Clausthal, 

Studienabbrüche speziell in den ersten beiden Semestern vermieden werden. Dieses 

Pflichtmodul wurde bereits im Bachelorstudiengang Chemie erfolgreich getestet und umfasst ein 

ECTS über zwei Semester (2 x 0,5 ECTS). Da das Mentorenprogramm freiwillig ist, nehmen 

daran nicht alle Studierenden teil, insbesondere nicht diejenigen, die Probleme im Studium haben 

und eigentlich Bedarf an einer Beratung haben. Um diese Lücke zu schließen, wurde das neue 

obligatorische Modul „Studienplanung“ eingeführt. 
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In den ersten drei Semestern besuchen die Studierenden einführende Module wie „Mathematik 

für BWL und Chemie I + II“, „Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen“, „Experimentalphysik“ und 

„Unternehmensforschung“, in denen die Grundlagen der Naturwissenschaften, der Mathematik 

sowie der Betriebs- und Volkswirtschaft vermittelt werden sollen.   

Darüber hinaus müssen chemische Grundlagenveranstaltungen wie „Allgemeine und 

Anorganische Chemie I + II“, „Anorganische Chemie I + II“, „Analytische Chemie“, „Physikalische 

Chemie I + II“, „Analytische Chemie“ und „Organische Experimentalchemie I + II“ belegt werden. 

In begleitenden Praktika erwerben die Studierenden darüber hinaus grundlegende Fertigkeiten 

der Laborpraxis, auf die in den folgenden Studienabschnitten aufgebaut wird. 

Im dritten Semester liegt der Schwerpunkt auf wirtschaftswissenschaftlichen Themen, hier 

werden die Veranstaltungen „Buchführung und Jahresabschluss“, „Kosten- und 

Leistungsrechnung“, Unternehmensführung“, sowie „Personal- und Führungsorganisation“ 

angeboten. Abgerundet wird dieses Semester durch die Veranstaltungen „Wirtschaftsenglisch I“, 

und „Einführung in die Toxikologie & Rechtskunde zur Gefahrstoffverordnung“. 

Ab dem dritten Semester erwerben die Studierenden auch inter- und transdisziplinäre 

Fachkenntnisse an der Schnittstelle von Chemie und Wirtschaftswissenschaften z.B. in den 

Veranstaltungen „Einführung in die Wirtschaftschemie“ (3. Semester), „Wirtschaftspolitik“ (4. 

Semester), „Produktionswirtschaft“ (6. Semester) und den Veranstaltungen zur Technischen 

Chemie (4. + 5. Semester), die thematisch wirtschaftschemischen Fragestellungen besonders 

nahestehen. 

Chemische und wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen werden dann ab dem 4. Semester 

vertieft und erweitert, dies passiert für die Wirtschaftswissenschaften in den Modulen 

„Makroökonomik“ (5. Semester), „Investition und Finanzierung“ (5. Semester) und „Marketing“ (6. 

Semester) und für die Chemie in den Modulen „Einführung in die Elektrochemie“ (4. Semester“), 

„Strukturaufklärung“ (4. Semester) und „Physikalische Chemie II“ (5. Semester). 

Im 5. Semester können die Studierenden drei Wahlpflichtmodule, jeweils eines aus den 

Bereichen „Betriebswirtschaftslehre“, „Chemie“ und „Überfachliche Qualifikationen“, wählen. 

Abgeschlossen wird das Studium mit der Bachelorarbeit, zu der auch ein Kolloquium gehört. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachterinnen und Gutachter bestätigen, dass sowohl Fachwissen als auch fachübergrei-

fendes Wissen vermittelt werden und die Studierenden fachliche, methodische und generische 

Kompetenzen erwerben. Damit ist das Curriculum prinzipiell geeignet, das angestrebte Kompe-

tenzprofil auf dem Gebiet der Wirtschaftschemie umzusetzen. 
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Die Module bauen in ihrer Reihenfolge und Inhalten stimmig auf einander auf. Die bereitgestellten 

Lehr- und Lernformen erscheinen adäquat für die Erbringung der geforderten, abschließenden 

Leistungsnachweise. 

Das Studiengangskonzept umfasst nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter vielfältige, 

an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie um-

fangreiche Praxisanteile. Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lern-

prozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen). 

Das Modul „Studienplanung“ wird von den Studierenden sehr positiv beurteilt. Die Erfahrungen 

aus dem Bachelorstudiengang Chemie, in dem dieses Modul bereits verwendet wird zeigen, dass 

die Abbruchquoten gesenkt werden, unter anderem dadurch, dass die Studierenden im Rahmen 

des Seminars miteinander vernetzt und damit besser sozial eingebunden werden. 

Bei der Analyse des Curriculums fallen den Gutachterinnen und Gutachtern vor allem zwei Punkte 

auf. Zum einen stellen sie fest, dass das für den Studiengang neuentwickelte Modul „Internatio-

nale Wirtschaftschemie“ insgesamt drei Veranstaltungen umfasst, die wenig inhaltlichen Zusam-

menhang haben. So ist die in dem Modul enthaltene Veranstaltung „Einführung in die Toxikologie 

und Rechtskunde zur Gefahrstoffverordnung“ eine Pflichtveranstaltung in allen Chemiestudien-

gängen und steht in keinem Zusammenhang mit den beiden weiteren Veranstaltungen des Mo-

duls („Einführung in die Wirtschaftschemie“ und „Wirtschaftsenglisch“). Da es sich bei dem Modul 

„Internationale Wirtschaftschemie“ nach Einschätzung der Gutachtergruppe nicht um eine the-

matisch abgeschlossene Lehreinheit handelt, sollte dieses Modul neukonzipiert werden. Bei-

spielsweise könnte die „Einführung in die Toxikologie und Rechtskunde zur Gefahrstoffverord-

nung“ ausgegliedert werden und die beiden restlichen Veranstaltungen mit dem Modul „Studien-

planung“ kombiniert werden. Eine Verschiebung des Moduls aus dem zweiten in das erste Se-

mester ist überlegenswert, denn auf diese Weise könnten die Studierenden bereits direkt zum 

Studienbeginn in die speziellen Themen der Wirtschaftschemie eingeführt werden.  

Im Nachgang des Audits erläutern die Programmverantwortlichen, dass die drei Veranstaltungen 

„Einführung in die Wirtschaftschemie“, „Wirtschaftsenglisch“, und „Einführung in die Toxikologie 

und Rechtskunde zur Gefahrstoffverordnung“ mit jeweils zwei ECTS-Punkten adäquat bewertet 

sind und auf Grund Vorgaben der TU Clausthal hinsichtlich der Mindestmodulgröße nicht als drei 

Einzelmodule in den Studienplan integriert werden können. Allerdings soll das Modul in „Wirt-

schaftschemische und gefahrstoffrechtliche Basiskompetenzen“ umbenannt werden. Die Gutach-

terinnen und Gutachter halten die Änderung des Modultitels für sinnvoll, sind jedoch weiterhin der 

Meinung, dass auch eine inhaltliche Neukonzeption von Vorteil wäre. 
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Zum anderen kritisieren die Gutachterinnen und Gutachter, dass nur durch die Veranstaltung 

„Einführung in die Wirtschaftschemie“ eine Brücke zwischen Wirtschaftswissenschaften und Che-

mie geschlagen wird. Eine einzige Integrationsveranstaltung ist nach Ansicht der Gutachterinnen 

und Gutachter zu wenig. Aus diesem Grund unterstützen sie ausdrücklich und nachdringlich den 

während des Audits gemachten Vorschlag, in einem höheren Studiensemester eine weitere In-

tegrationsveranstaltung, beispielsweise in Form eines Seminars „Wirtschaftschemie“, anzubie-

ten. Die Konzeption könnte sich an einer ähnlichen Veranstaltung aus dem Wirtschaftsingenieur-

wesen orientieren. Durch diese zusätzliche Veranstaltung würde die Verknüpfung der Wirt-

schaftswissenschaften mit der Chemie verstärkt werden und es könnten spezielle Themen der 

Wirtschaftschemie diskutiert werden. Darüber hinaus könnte diese Veranstaltung auch der Vor-

bereitung der Studierenden auf die Bachelorarbeit dienen, in deren Rahmen auch integrative 

Themen behandeln werden können. Auch die Durchführung von externen Abschlussarbeiten in 

Kooperation mit Unternehmen sollte im Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie explizit gefördert 

und unterstützt werden, denn dies würde den angestrebten Lernzielen des Studiengangs sehr 

gut entsprechen. Außerdem gibt es entsprechende langjährige Erfahrungen an der TU Clausthal 

in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Technische BWL. 

Im Anschluss an das Audit merkt die TU Clausthal an, dass es geplant sei, ein neues Modul im 

5. und 6. Semester einzuführen. In dieser Veranstaltung sollen zum einen Vertreter der chemi-

schen Industrie anwendungsnahe, problemorientierte Themen und Aspekte der Wirtschaftsche-

mie vorstellen, und zum anderen sollen die Studierenden vor den Dozenten aus Chemie und 

Wirtschaftswissenschaften über aktuelle Themen referieren, insbesondere auch über die Themen 

der jeweiligen Bachelorarbeiten. Die Gutachterinnen und Gutachter halten dies für eine sinnvolle 

Ergänzung und unterstützen dieses Vorhaben. 

Bei der Durchsicht der Modulbeschreibungen fallen den Gutachterinnen und Gutachter einige 

Punkte auf, die noch verbesserungsbedürftig sind. So steht in der Beschreibung des Moduls „in-

ternationale Wirtschaftschemie“ unter „10. Lern-/Qualifikationsziele des Moduls“ für den Teil 3 

„Einführung in die Wirtschaftschemie“, die Beschreibung des Moduls „Studienplanung“. Des Wei-

teren wird kritisiert, dass in einigen Modulbeschreibungen der Anteil der Prüfungen an der Mo-

dulnote mit „0%“ ausgewiesen wird (z.B. in den Mathematikmodulen). Weiterhin ist die Tabelle 

der Prüfungsleistungen in der Modulbeschreibung zur Bachelorarbeit nicht korrekt, hier fehlt die 

eine Zeile für das Kolloquium, auch die Dauer und Art des Kolloquiums werden nicht genau be-

schrieben (Präsentation mit/ohne Diskussion). Allgemein sollten in den Modulbeschreibungen 

alle Prüfungs- und Studienleistungen genannt werden, ebenso der Anteil der jeweiligen Prüfung 

an der Modulendnote. Schließlich machen die Gutachterinnen und Gutachter darauf aufmerksam, 

dass die Beschreibung des Inhalts und vor allem der Lernziele von sehr unterschiedlicher Qualität 



2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
 

Seite 21 | 38 

sind und vereinheitlicht werden sollten. Besonders überarbeitungsbedürftig erscheinen die Be-

schreibungen der Mathematikmodule; Vorbild könnten die Beschreibungen der wirtschaftswis-

senschaftlichen Module oder der Module „Biochemie“ oder Technische Chemie“ sein.  

Beschleunigt durch den Wegfall von Präsenzveranstaltungen aufgrund der Einschränkungen im 

Rahmen der Corona-Pandemie werden an der TU Clausthal verstärkt digitale Lehr- und Lernfor-

men eingesetzt und es ist zu erwarten, dass diese Instrumente (z.B. flipped classroom, blended 

learning, lecture capture) auch nach dem Ende der Beschränkungen weiterhin genutzt werden. 

Das besondere Engagement der Lehrenden bei der Einführung und Verwendung innovativer di-

daktischen Instrumente wird von den Gutachtern explizit gewürdigt. 

Hinsichtlich der Betreuung und Beratung der Studierenden heben die Gutachterinnen und Gut-

achter positiv hervor, dass die geringen Studierendenzahlen zu einer familiären Atmosphäre und 

einem guten und vertrauensvollen Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden führen. Dar-

über hinaus sind neben individuellen Sprechstunden strukturierte Angebote zur Beratung von 

sowohl Studieninteressierten als auch Studierenden vorhanden. Eine allgemeine Fachstudienbe-
ratung wird von punktuellen Maßnahmen wie Informations- oder Einführungsveranstaltungen 

sinnvoll flankiert. Überfachliche Beratungsangebote werden auf Universitätsebene über das Stu-

dienzentrum der TU Clausthal bereitgestellt, das das übliche Spektrum von Rat und Hilfe zu or-

ganisatorisch-administrativen Fragen und persönlichen Problemen abdeckt und das Internatio-

nale Zentrum der TU Clausthal dient als Anlaufstation für internationale Studierende. Zudem wird 
eine psychosoziale Beratung durch die Psychologische Beratungsstelle des Studentenwerks Ost-

niedersachsen/Bereich Clausthal angeboten. 

Entscheidungsvorschlag 
Kriterium ist nicht erfüllt.  

Das Gutachtergremium schlägt folgende Auflage vor: 

Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über den Inhalt, die angestrebten Kompetenzen, 

die Prüfungsleistungen und die Zusammensetzung der Modulendnote informieren. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Es wird dringend empfohlen, das Modul „Internationale Wirtschaftschemie“ neu zu konzipieren. 

 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Allgemein ist für die Beratung und die Vergabe von Studienplätzen an den Partnerhochschulen 

der TU Clausthal das Internationale Zentrum Clausthal (IZC) unter Einbeziehung der Studiende-

kane und der Studienfachberater zuständig. Darüber hinaus kooperieren die Lehrenden der am 
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Studiengang beteiligten Fächer mit zahlreichen Universitäten im europäischen und außereuropä-

ischen Ausland. Diese Kontakte sollen auch für die Studierenden des neuen Bachelorstudien-

gangs genutzt werden. Die Regeln und Prozeduren der TU Clausthal zur Anerkennung von an 

anderen Hochschulen erworbenen Leistungen entsprechen nach Auffassung der Gutachterinnen 

und Gutachter den Vorgaben der Lissabon-Konvention und ermöglichen den Studierenden so 

grundsätzlich Aufenthalte an anderen Hochschulen, jedoch wird in dem Bachelorstudiengang 

kein explizites Mobilitätsfenster definiert. Als sinnvoller Studienabschnitt für einen Auslandsauf-

enthalt wird eher das Masterstudium empfohlen. Allerdings versucht die Technische Universität 

Clausthal, die Studierenden durch englischsprachige Elemente in den Lehrveranstaltungen mit 

der internationalen Wissenschaftssprache vertraut zu machen und ihnen den Einstieg in die in-

ternational vernetzte Arbeitswelt zu erleichtern. 

Schließlich ist bemerkenswert, dass es an der Technischen Universität Clausthal einen hohen 

Anteil internationaler Studierender gibt. So beträgt laut Selbstbericht der Anteil ausländischer 

Studierender insgesamt 31 % (SS 2018); im Bereich des Bachelorstudiengangs Chemie beträgt 

der Anteil 30 %. Hierbei vereint die Gruppe der Studierenden aus China den größten Anteil auf 

sich: 69 % der ausländischen Studierenden in den Chemie-Studiengängen, inkl. Promotionsstu-

denten, stammen aus China. Jedoch ist im Vergleich dazu die Mobilität der inländischen Studie-

renden in den naturwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen gering. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Gutachterinnen und Gutachter bestätigen, dass es an der TU Clausthal ausreichende Mög-

lichkeiten zur Durchführung eines Auslandsaufenthaltes gibt, jedoch beziehen sich viele dieser 

Angebote auf den Masterbereich, beispielsweise zur Durchführung der Abschlussarbeit. Ba-

chelorstudierende sind deutlich schwerer zu motivieren, einen Teil des Studiums im Ausland zu 

absolvieren. Allerdings machen die Gutachterinnen und Gutachter darauf aufmerksam, dass laut 

Selbstbericht der Studiengang „für ein anderes weiterführendes internationales Studium und eine 

anschließende internationale Karrieremöglichkeit qualifiziert“. Wenn dieses selbstgesteckte Ziel 

mit der Ausrichtung auf einen internationalen Arbeitsmarkt erreicht werden soll, dann sollte sich 

die TU Clausthal auch verstärkt um die Erhöhung der akademischen Mobilität der Bachelorstu-

dierenden bemühen und es wäre auch sinnvoll, spezielle Kooperationen für den Bereich „Wirt-

schaftschemie“ zu etablieren. 

Im Rahmen des Audits erläutern die Programmverantwortlichen, dass der Anteil an englischspra-

chigen Elementen in den Chemiemodulen mit steigender Semesterzahl zunimmt, um so auch auf 

einen eventuell anschließenden englischsprachigen Masterstudiengang vorzubereiten. Aller-

dings bleibt unklar, in welchen Modulen dies passieren und wie die Umsetzung konkret aussehen 

soll.  
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Entscheidungsvorschlag 
erfüllt 
 
Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Die TU Clausthal legt ein Personalhandbuch vor, in dem die Profile der an dem Studiengang 

beteiligten Lehrenden dargestellt werden. Danach sollen an der Durchführung des Bachelorstu-

diengang Wirtschaftschemie insgesamt 30 Lehrende beteiligt sein. Der Großteil sind Professoren 

und wissenschaftliche Mitarbeiter der Fakultät für Natur- und Materialwissenschaften bzw. der 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Hinzu kommt eine Lektorin für das Modul „Wirtschafts-

englisch“ sowie zwei Lehrbeauftragte. Die Lehrbeauftragten sind Praxisvertreter, die spezielle 

Gebiete abdecken und zusätzlich industrierelevante Aspekte und aktuelle Themen einbringen.  

Für die Durchführung von Laborpraktika und Projekten stehen wissenschaftliche und technische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützend zur Verfügung. Diese sind routinemäßig an Lehre 

und Forschung beteiligt und können somit inhaltlich und organisatorisch Hilfestellung für die 

Durchführung von Praxisanteilen und Abschlussarbeiten leisten. 

Zur didaktischen und fachlichen Weiterbildung der Lehrenden hat die Technische Universität 

Clausthal im Oktober 2011 das Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement in 

der Lehre eingerichtet. Seit seiner Gründung im Rahmen des Qualitätspakt-Lehre-Projekts 

„SKILL" steht das Zentrum für Hochschuldidaktik in einem engen Austausch mit den Instituten 

der Technischen Universität Clausthal. Das Angebot des Zentrums reicht von hochschuldi-

daktischen Zertifikatsprogrammen und Workshops über die Durchführung von Lehrhospitati-

onen bis hin zu Einzelcoachings für Lehrende aller Statusgruppen (studentische Tutorinnen 

und Tutoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, PostDocs, Professorinnen 

und Professoren). Die Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Lehre haben das Ziel, 

die Qualität der Lehre und des Studiums durch hochschuldidaktische Weiterbildung zu un-

terstützen und weiterzuentwickeln. Da Projekt wird aus Mitteln des BMBF im Rahmen des 

Qualitätspaktes Lehre finanziert und bietet interessierten Lehrenden die Möglichkeit, ihre 

Lehrkompetenzen weiterentwickeln.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Anhand der Angaben des Personalhandbuchs stellen die Gutachterinnen und Gutachter fest, 

dass fachliche Ausrichtung und Forschungsschwerpunkte des an dem Studiengang beteiligten 

Personals dazu geeignet sind, die angestrebten Qualifikationsziele auf angemessenem Niveau 

umzusetzen. 
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Grundsätzlich erscheint den Gutachterinnen und Gutachtern die personelle Ausstattung des Ba-

chelorstudiengangs Wirtschaftschemie als quantitativ ausreichend und qualitativ angemessen. 

Darüber hinaus bestätigen die Gutachterinnen und Gutachter, dass an der TU Clausthal adä-

quate Möglichkeiten zur didaktischen und fachlichen Weiterbildung der Lehrenden bestehen. Die 

umfangreichen Angebote werden von den Gutachterinnen und Gutachtern positiv hervorgeho-

ben. 

Entscheidungsvorschlag 

erfüllt 
 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Zusammen mit dem Selbstbericht legt die TU Clausthal detaillierte Informationen über die IT-, die 

Labor- und die Geräteausstattung, die Bibliotheks-, Literatur- und Medienversorgung, die Lehr- 

und Betriebsmittel sowie die Nutzflächen der an dem Studiengang beteiligten natur- und ingeni-

eurwissenschaftlichen Institute vor. Auch eine Aufstellung der spezifischen Laborausstattung und 

insbesondere der Großgeräte der Institute für Anorganische und Analytische Chemie, Elektro-

chemie, Organische Chemie, Physikalische Chemie und Technische Chemie, mit besonderer 

Relevanz für das Profil des Bachelorstudiengangs Wirtschaftschemie wird als Anlage zum Selbst-

bericht eingereicht. 

Die TU Clausthal hat eine Vielzahl unterschiedlicher Lernorte eingerichtet, die den Studierenden 

offenstehen. Einzel- und Gruppenarbeitsplätze finden sich in den zentralen Gebäuden und in 

unterschiedlichen Instituten. Zusätzlich haben die Studierenden Zugang zu verschiedenen Com-

puter-Pools, die während der Öffnungszeiten von allen Studierenden genutzt werden können. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachterinnen und Gutachter können sich auf der Basis des Selbstberichtes und der Audit-

gespräche davon überzeugen, dass die Labore neben der notwendigen Grundausstattung mit 

den notwendigen Geräten und Instrumenten ausgestattet sind und genügend Arbeitsplätze für 

alle Studierenden vorhanden sind. Die Laborausstattung und die wichtigsten Geräte sind auf ei-

nem Stand der Technik, der für eine aktuelle Lehre notwendig ist. 

Darüber hinaus verfügen sowohl die Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften als 

auch die Fakultät für Natur- und Materialwissenschaften über ausreichende personelle und räum-

liche Kapazitäten, so dass es problemlos möglich ist, die Studierenden des neuen Studiengangs 

in die Veranstaltungen zu integrieren. Insbesondere die gute räumliche Situation und technische 

Ausstattung der Labore wird positiv hervorgehoben. 
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Sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden äußern sich im Gespräch zufrieden mit der 

finanziellen und sächlichen Ausstattung und loben explizit die guten Laborarbeitsmöglichkeiten 

z.B. während der Abschlussarbeiten. Die Öffnungszeiten, die Lernmöglichkeiten und die Verfüg-

barkeit elektronischer Medien in der Bibliothek werden als angemessen beurteilt. Die Gutachte-

rinnen und Gutachter gewinnen insgesamt einen sehr positiven Eindruck von der sächlichen Aus-

stattung. 

In der Summe sind die Gutachterinnen und Gutachter der Ansicht, dass die TU Clausthal über 

die notwendigen finanziellen und sächlichen Ressourcen verfügt, um den zur Akkreditierung be-

antragten Studiengang adäquat durchzuführen.  

Entscheidungsvorschlag 
erfüllt 
 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Folgende Prüfungsformen werden im Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie eingesetzt: Klau-

suren, mündliche Prüfungen, Seminarleistungen (Erstellung einer Seminararbeit, Vortrag und 

Diskussion), Laborpraktika, praktische Arbeit oder Protokolle sowie Abschlussarbeit und Kollo-

quium. Darüber hinaus müssen beispielsweise in den Mathematikmodulen unbenotete Prüfungs-

vorleistungen in Form von Hausübungen erbracht werden. Nähere Angaben zu den möglichen 

Prüfungsformenfinden sich in § 14 der Allgemeinen Prüfungsordnung. 

Die Prüfungsform wird individuell zu jeder Lehrveranstaltung festgelegt und in der jeweiligen Mo-

dulbeschreibung publiziert. Die Prüfungsformen orientieren sich dabei an den inhaltlichen 

Schwerpunkten der Module. Wissen und Kenntnisse in den theoretischen Fächern lassen sich 

am besten und effizientesten in einer abschließenden Klausur prüfen. Kompetenzen in der prak-

tischen Anwendung der erlernten Methoden werden dabei durch mündliche Prüfungen oder Pro-

tokolle bewertet, die mit einer Präsentation verbunden sein können. 

Sehen die Module entweder Klausuren oder mündliche Prüfungen vor, so erfolgt die verbindliche 

Festlegung der Prüfungsform nach Absprache mit den Studierenden - auch in Abhängigkeit von 

der Anzahl der Teilnehmenden — zu Beginn der entsprechenden Lehrveranstaltung. 

Die KMK-Vorgabe, dass Module in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen werden sollen, 

wird grundsätzlich erfüllt. Aus didaktischen Gründen werden für einige Wahlpflichtmodule Modul-

teilprüfungen durchgeführt. Insgesamt betrifft dies nur wenige Module, wodurch die Prüfungsbe-

lastung, auch bei zwei Prüfungen pro Modul nicht signifikant steigt.  
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Die Modul- und Modulteilprüfungen werden entsprechend dem in der Allgemeinen Prüfungsord-

nung festgelegten Notensystem bewertet. Zur Bildung der Gesamtnote werden die Noten der 

abgelegten Modulprüfungen gemäß den zugeordneten ECTS-Punkten gewichtet.  

Die Prüfungsverwaltung aller Studiengänge erfolgt für alle Studierenden durch das Prüfungsamt 

der TU Clausthal. Studierende und Lehrende erhalten Online-Zugriff auf das universitätsweite 

Prüfungssystem. 

Pro Studiengang können insgesamt sechs der im Rahmen des Freiversuchs bestandenen Prü-

fungen zur Notenverbesserung je einmal wiederholt werden; dabei zählt das jeweils bessere Er-

gebnis. Nicht bestandene Leistungsnachweise können beliebig oft wiederholt werden. Modulprü-

fungen, die nicht bestanden sind, können zweimal wiederholt werden. Abschlussarbeiten können 

im Falle des Nicht-Bestehens einmal wiederholt werden (§ 20 Allgemeine Prüfungsordnung). 

An der TU Clausthal gibt zwei Prüfungszeiträume pro Semester einer vor Beginn und einer zum 

Ende der Vorlesungszeit, die Termine sind auf der Homepage veröffentlicht, schriftliche Prüfun-

gen werden einmal pro Semester angeboten, bei mündlichen Prüfungen existiert mehr Flexibilität. 

Die weiteren Details zu Einsicht, Rücktritt, Täuschung und anderen Verstößen sind in der Allge-

meinen Prüfungsordnung der TU Clausthal festgelegt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachterinnen und Gutachter bestätigen, dass die eingesetzten unterschiedlichen Prüfungs-

formen kompetenzorientiert ausgerichtet und insgesamt dazu geeignet sind, die in den Modulbe-

schreibungen genannten angestrebten Lernergebnisse zu überprüfen und zu bewerten.  

Die Gutachterinnen und Gutachter erfahren im Gespräch mit den Studierenden, dass die Prü-

fungsorganisation gut funktioniert und die Prüfungsbelastung insgesamt angemessen ist. 

Die ländergemeinsame Strukturvorgabe der KMK, dass Module in der Regel mit nur einer Prüfung 

abgeschlossen werden, wird in dem neuen Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie zum über-

wiegenden Teil eingehalten. In einigen Modulen finden neben Klausuren oder mündlichen Prü-

fungen auch praktische Übungen mit Referaten oder Haus- und Seminararbeiten statt. Darüber 

hinaus kann aus besonderen Gründen ein Modul statt durch eine Modulprüfung durch mehrere 

Modulteilprüfungen abgeschlossen werden. Da im Rahmen der Modulteilprüfungen und der stu-

dienbegleitenden Prüfungen unterschiedliche Kompetenzen überprüft werden, sind die Gutachter 

mit diesen Ausnahmen einverstanden. Die Durchführung von Modulteilprüfungen geschieht auf 

ausdrücklichen Wunsch der Studierenden und führt zu einer leicht erhöhten Anzahl von Prüfun-

gen pro Semester. Allerdings ist die Prüfungsbelastung pro Semester weiterhin angemessen, so 

finden ein einem Semester maximal 8 Prüfungen statt. Die Prüfungsbelastung liegt in der Summe 

in einem angemessenen Rahmen, daher betrachten die Gutachterinnen und Gutachter die KMK-

Vorgaben hinsichtlich der Anzahl der Prüfungen pro Modul und der Prüfungsbelastung als erfüllt. 
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Die im Rahmen des Audits gesichteten Klausuren und Abschlussarbeiten aus verwandten Ba-

chelorstudiengängen entsprechen dem angestrebten akademischen Niveau. 

Entscheidungsvorschlag 
erfüllt 
 
Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  

Wie im Selbstbericht dargestellt wird, werden pro Semester durchschnittlich 30 ECTS-Punkte 

vergeben, wobei für einen ECTS-Punkt 30 studentische Arbeitsstunden zugrunde gelegt werden 

(§ 4 Allgemeine Prüfungsordnung). Dabei setzt sich der Arbeitsaufwand der Studierenden aus 

der Präsenzzeit an der Universität und der Zeit zur Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen 

sowie zur Prüfungsvorbereitung zusammen. 

Neben individuellen Sprechstunden durch die Lehrenden sind strukturierte Angebote zur Bera-

tung von sowohl Studieninteressierten als auch Studierenden vorhanden. Eine allgemeine Fach-

studienberatung wird von punktuellen Maßnahmen wie Informations- oder Einführungsveranstal-

tungen flankiert. Überfachliche Beratungsangebote werden auf Universitätsebene über das Stu-

dienzentrum der TU Clausthal bereitgestellt, das das übliche Spektrum von Rat und Hilfe zu or-

ganisatorisch-administrativen Fragen und persönlichen Problemen abdeckt und das Internatio-

nale Zentrum der TU Clausthal dient als Anlaufstation für internationale Studierende. Zudem wird 

eine psychosoziale Beratung durch die Psychologische Beratungsstelle des Studentenwerks Ost-

niedersachsen/Bereich Clausthal angeboten. 

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie kann auch in Teilzeit studiert werden. Der entspre-

chende Teilzeitmodellstudienplan ist in den studiengangspezifischen Ausführungsbestimmungen 

dargelegt. Überdies gibt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums genaue Auskunft über 

die Bedingungen eines Teilzeitstudiums an der TU Clausthal. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
In den Augen der Gutachterinnen und Gutachter stellt die Studienplangestaltung die Studierbar-

keit des Programms sicher. Präsenzzeiten und Phasen des Selbststudiums sind sinnvoll mitei-

nander verzahnt und der Studienplan ist so gestaltet, dass ein reibungsloses Studium möglich 

ist. Sie sehen, dass die Arbeitsbelastung insgesamt angemessen ist. 

Die Beratungs- und Betreuungsangebote an der TU Clausthal beziehen sowohl fachliche als auch 

überfachliche Aspekte mit ein und sind auf die gesamte Studienzeit hin ausgerichtet. So gibt es 

eine spezielle Fachstudienberatung durch die jeweilige Fakultät, eine allgemeine Studienbera-

tung durch die Zentrale Studienberatung sowie eine Auslandsberatung durch Internationale Zent-

rum. 
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Der studentische Arbeitsaufwand pro Modul und Semester erscheint den Gutachterinnen und 

Gutachtern nach dem vorliegenden Studienplan und unter Berücksichtigung der Einschätzung 

der Studierenden insgesamt angemessen.  

Die Prüfungsbelastung, die Prüfungsorganisation, einschließlich der Regelung der Präsenzpha-

sen und der Durchführung von Wiederholungsprüfungen, wird von den Gutachterinnen und Gut-

achtern als angemessen beurteilt und unterstützt somit das Erreichen der angestrebten Qualifi-

kationsziele. 

Entscheidungsvorschlag 

erfüllt 
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Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 Nds. StudAkkVO) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen  

Sachstand  
Die Lehrenden des Bachelorstudiengangs Wirtschaftschemie verfolgen umfangreiche For-

schungsaktivitäten und unterhalten Kooperationen mit anderen Universitäten und Unternehmen 

im In- und Ausland. Die dadurch gemachten Erfahrungen und gewonnen Erkenntnisse fließen 

in die Aktualisierung der Studieninhalte ein. 

Um die Aktualität der Lehre und Weiterentwicklung der fachlichen Inhalte zu unterstützen, ver-

folgen die Programmverantwortlichen die für den Studiengang maßgeblichen Entwicklungen in 

der Berufspraxis. Dies erfolgt beispielsweise anhand einschlägiger Veröffentlichungen wie der 

Vereinigung für Chemie und Wirtschaft (VCW), einer Fachgruppe der Gesellschaft Deutscher 

Chemiker (GDCh), die seit 2002 an der Schnittstelle zwischen Chemie und Wirtschaft agiert. 

Die TU Clausthal unterhält zudem mehrere Kooperationen mit Industrieunternehmen, so dass 

neben den Ergebnissen der eigenen Grundlagenforschung auch Erfahrungen aus der Industrie-

forschung und externen Projekten in die Lehre mit einfließen soll. Fächerübergreifenden For-

schungszentren und Kommunikationsplattformen wie etwa die jährlich stattfindende Klausurta-

gung der Hochschullehrer der Universität, sollen zudem Input für die kontinuierliche Weiterent-

wicklung der Studiengänge liefern. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
Die Gutachterinnen und Gutachter kommen zu dem Schluss, dass der neue Bachelorstudiengang 

Wirtschaftschemie fachaktuell ausgerichtet ist und sowohl die beteiligten Fakultäten als auch die 

TU Clausthal großes Interesse an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Studiengangs und 

dessen Einbindung in die Forschungsschwerpunkte der Universität hat.  

Entscheidungsvorschlag 
erfüllt 
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Studienerfolg (§ 14 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Die TU Clausthal versucht mit Hilfe ihres Qualitätsmanagementsystems, einen hohen Standard 

bei der fachlichen Qualität der Curricula, der didaktischen Qualität der Lehre und der Intensität 

und Zielorientierung der Betreuungsangebote zu gewährleisten und diesen fortlaufend weiter zu 

entwickeln. 

Bei den verwendeten Instrumenten zur internen Qualitätssicherung handelt es sich um Lehreva-

luationen, Curriculumsbefragungen und Absolventenbefragungen. Externe Qualitätssicherung 

wird durch die Akkreditierung der Studiengänge durch Akkreditierungsagenturen gewährleistet. 

Die inhaltliche Ausgestaltung geschieht hierbei in Form des für die gesamte TU Clausthal ver-

bindlichen Qualitätsmanagementhandbuchs, in dem Qualitätsziele, -instrumente und -indikatoren 

definiert und Geschäftsprozesse in den Bereichen Studium und Lehre detailliert beschrieben wer-

den. 

Der Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualität der Studiengänge hinsichtlich 

der Curricula sowie der Abläufe der Studien- und Prüfungsorganisation obliegt den jeweiligen 

Studienkommissionen, die mit je zwei stimmberechtigten Mitgliedern aus der Statusgruppe der 

Professoren und der wissenschaftlichen Mitarbeiter und vier stimmberechtigten studentischen 

Mitgliedern besetzt sind. Die Studienkommissionen sind gemäß Niedersächsischem Hochschul-

gesetz in allen Angelegenheiten der Lehre, des Studiums und der Prüfungen vor Entscheidungen 

des Fakultätsrats zu hören. Dies bedeutet in der Umsetzung, dass alle Entscheidungen, die in 

Verbindung mit der Weiterentwicklung der Studiengänge zu treffen sind, in den Studienkommis-

sionen diskutiert und vorbereitet werden. 

Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden jedes Semester durch die Studierenden durch Frage-

bögen in Papierform oder in Form einer online-Befragung evaluiert. Die Evaluation erfolgt übli-

cherweise im letzten Drittel der Vorlesungszeit, damit die Ergebnisse noch an die Studierenden 

zurückgemeldet werden können. Für die Organisation der Befragungen ist der Beauftragte für die 

interne Lehrevaluation im Rechenzentrum der TU Clausthal zuständig. 

Alle Dozenten erhalten bis zur Mitte der Vorlesungszeit zu jeder ihrer Lehrveranstaltungen eine 

E-Mail mit einem Fragebogen, der dann an die Studierenden in der Veranstaltung ausgeteilt wird. 

Dabei werden auch Daten zur studentischen Arbeitsbelastung erhoben. Anschließend werden 

die ausgefüllten Fragebögen eingesammelt und zur Auswertung an das Rechenzentrum ge-

schickt. Dort werden sie eingescannt und ausgewertet, dazu wird das Informationssystem 

EvaSys verwendet. Für Veranstaltungen, zu denen sich die Studierenden in der Lernplattform 

Stud.lP angemeldet haben, kann die Lehrevaluation als online-Befragung durchgeführt werden.  
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Nach der Auswertung erhalten die Dozenten den jeweiligen Auswertungsbericht per Email. Die 

Ergebnisse der Befragung sollen den betroffenen Studenten am Ende der Vorlesungszeit prä-

sentiert und diskutiert werden. Darüber hinaus erhalten die Studiendekane, die Dekane und das 

Präsidium zusammenfassende Berichte (sog. Dozentenprofile), bei denen die Ergebnisse der 

einzelnen Dozenten veranstaltungsübergreifend aggregiert werden. 

Bei wiederholt negativen Rückmeldungen führt der Studiendekan Gespräche mit den betroffenen 

Dozenten mit dem Ziel, von den Studierenden bemerkte Mängel zu beseitigen. 

Im Rahmen der Befragungen von Absolventen werden Informationen über den Studienverlauf 

und den Einstieg in das Berufsleben eingeholt. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse soll die 

Qualität in Lehre und Studium verbessert werden. Die Absolventenbefragungen werden zentral 

für alle Absolventen und nicht bezogen auf die einzelnen Studiengänge durchgeführt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Die Gutachterinnen und Gutachter bestätigen, dass der Studiengang kontinuierlich weiterentwi-

ckelt werden soll und dabei in erster Linie Studierende und Lehrende eingebunden sind.  

Grundsätzlich hat die TU Clausthal mit den vorhandenen Instrumenten und dem sehr detaillierten 

und umfangreichen Qualitätsmanagementsystem ein gutes Fundament für ein kontinuierliches 

Monitoring und eine systematische Qualitätsentwicklung des Studienganges geschaffen. 

Allerdings stellen die Gutachterinnen und Gutachter im Gespräch mit den Studierenden fest, dass 

die Besprechung der Ergebnisse der Lehrevaluationen nicht flächendeckend stattfindet und die 

Studierenden nicht in allen Fällen eine Rückmeldung von den Lehrenden erhalten. Die Studie-

renden können daher nicht immer nachvollziehen, ob und in welcher Weise Kritik zu Verbesse-

rungen führt. Einige Lehrende greifen die Vorschläge der Studierenden auf und diskutieren mit 

ihnen über die Ergebnisse und Veränderungen werden eingeleitet, andere tun dies nicht.  

Die Gutachterinnen und Gutachter stellen fest, dass die Rückkopplungsschleifen hinsichtlich der 

Lehrevaluationen nicht konsequent geschlossen sind und erwarten, dass die TU Clausthal ana-

lysiert, in welchen Veranstaltungen keine Rückmeldung erfolgt, mit den beteiligten Dozenten 

spricht und dafür sorgt, dass dieser Mangel beseitigt wird, so dass die Studierenden flächende-

ckend Rückmeldungen zu den Ergebnissen ihrer Lehrevaluationen erhalten. 

Insbesondere für einen neuen Studiengang ist es wichtig, dass alle Lehrenden die Ergebnisse 

der Lehrevaluationen mit den Studierenden besprechen, damit diese sehen, dass ihre Rückmel-

dungen ernst genommen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet werden. 

Im Nachgang zum Audit weist die TU Clausthal darauf hin, dass in Abstimmung mit dem „Quali-

tätsmanagement in Studium und Lehre“ und der Studienkommission der Fakultät für Natur- und 
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Materialwissenschaften die Lehrenden nochmals unter Verweis auf die Evaluationsordnung auf 

die Notwendigkeit der Rückmeldung hingewiesen werden. 

Die Gutachtergruppe hält dies für einen ersten Schritt, meint jedoch, dass weitere Maßnahmen 

notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Rückmeldeschleifen konsequent geschlossen sind 

und die Studierenden in allen Veranstaltungen eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der 

Lehrevaluationen erhalten. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist nicht erfüllt.  

Das Gutachtergremium schlägt folgende Auflage vor: 

Die Studierenden müssen in allen Veranstaltungen eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der 

Lehrevaluationen erhalten. 
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Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  
Das von der Hochschule mit dem Selbstbericht vorgelegte Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit 

und Chancengleichheit wird betont, dass die TU Clausthal systematisch versucht, den Frauen-

anteil sowohl unter den Studierenden als auch unter den Lehrenden zu erhöhen.  

So wurde TU Clausthal im Jahr 2007 zum ersten Mal mit dem Prädikat familiengerechte Hoch-

schule ausgezeichnet und konnte sich inzwischen erfolgreich re-auditieren lassen. Dies beinhal-

tet z.B. die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit für Lehrende mit Kindern und das Angebot von Betreu-

ungsplätzen in hochschuleigenen Kitas einschließlich einer Ferienbetreuung. 

Die Gleichstellungsbeauftragte der TU Clausthal wirkt insbesondere bei der Entwicklungspla-

nung, bei der Erstellung des Gleichstellungsplans sowie bei Struktur- und Personalentscheidun-

gen mit. Sie nimmt umfangreiche Aufgaben wahr, die im Detail im Gleichstellungskonzept der 

Technischen Universität definiert sind. Sie wird dabei von den Gleichstellungsbeauftragten der 

einzelnen Fakultäten unterstützt, die gemeinsam den Gleichstellungsrat bilden. Darüber hinaus 

werden Gleichstellungsfragen in der Senatskommission für Gleichstellung behandelt und dem 

Senat bzw. dem Präsidium vorgetragen. Im Gleichstellungsplan der Hochschule werden die Ent-

wicklung der Frauenanteile regelmäßig statistisch erfasst und Aktivitäten zur Förderung der 

Gleichstellung geplant. Die Förderung der Geschlechtergerechtigkeit wird u.a. durch Maßnahmen 

im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Studium gesichert. So werden reguläre und flexible 

Kinderbetreuungsangebote organisiert, und eine kindgerechte Ausstattung der Mensa ist umge-

setzt, um studentischen Eltern eine weitgehend problemlose Fortsetzung ihres Studiums zu er-

möglichen. 

Es liegen Konzepte zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-

benslagen vor. So sieht die Allgemeine Prüfungsordnung in § 22 vor, dass Studierende, die auf-

grund körperlicher Beeinträchtigung bzw. Behinderung, des Mutterschutzes oder der Betreuung 

eines Kindes nicht in der Lage sind, Modulprüfungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 

Form abzulegen, gleichwertige Modulprüfungen in einer anderen Form erbringen können. 

Menschen mit Behinderung werden sowohl von der allgemeinen als auch von der fachspezifi-

schen Studienberatung beraten und betreut. Auch hier können individuell abgestimmte Studien- 

und Prüfungspläne vereinbart werden. Schließlich erfüllt die TU Clausthal die forschungsorien-

tierten Gleichstellungsstandards der DFG, sie wurde im Zwischenbericht in Kategorie 3 von 4 

möglichen Kategorien eingestuft. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  
Das von der TU Clausthal mit dem Selbstbericht vorgelegte Gleichstellungs- und Diversity-Kon-

zept findet grundsätzlich die Zustimmung der Gutachterinnen und Gutachter. Allerdings stellen 
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sie fest, dass der Anteil weiblicher Lehrender insbesondere in der Fakultät Natur- und Material-

wissenschaften recht niedrig ist. Um dies zu ändern unternimmt die TU Clausthal einige Anstren-

gungen. So wurde die Berufungsordnung angepasst und Lehrende werden gebeten geeignete 

Kandidatinnen vorzuschlagen und zudem wurde eine externe Agentur zur Gewinnung von mehr 

Bewerberinnen eingeschaltet. Die Gutachterinnen und Gutachter sehen, dass es nicht leicht ist, 

insbesondere für eine Technische Universität den Frauenanteil unter den Lehrenden zu erhöhen. 

Die TU Clausthal ist sich des Problems bewusst und ergreift nach Einschätzung der Gutachter-

gruppe angemessene Maßnahmen um dem entgegenzuwirken. 

Hinsichtlich des Nachteilsausgleich – vor allem bei Prüfungen – bestätigen die Gutachterinnen 

und Gutachter, dass eine individuelle Beratung durch die entsprechende Beauftragte der TU 

Clausthal erfolgt. Anschließend werden Gespräche mit dem jeweiligen Fachbereich (Prüfungs-

ausschuss) geführt, um dann gemeinsam nach passenden Lösungen zu suchen. 

Die Gutachtergruppe ist insgesamt der Ansicht, dass die TU Clausthal umfassende Maßnahmen 

zur Gleichstellung sowie ein breites Beratungs- und Betreuungsangebot für Studierende unter-

schiedlicher sozialer Lagen bereitstellt. Damit wird den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Studie-

renden überzeugend Rechnung getragen. Sie bestätigt darüber hinaus, dass die TU Clausthal 

angemessene Maßnahmen im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit zur 

Verfügung stellt. 

Das Gleichstellungskonzept, die Nachteilsausgleichregelungen und die daraus abgeleiteten 

Maßnahmen verdeutlichen, dass sich die TU Clausthal der Herausforderungen der Gleichstel-

lungspolitik und der speziellen Bedürfnisse unterschiedlicher Studierendengruppen bewusst ist 

und nach dem Eindruck der Gutachterinnen und Gutachter darauf angemessen reagiert. 

Entscheidungsvorschlag 

erfüllt 
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingeführten Kontaktbeschränkungen wurden die Dis-

kussionsrunden, nach gründlicher Vorbereitung, als online-Audit am 27.01.2021 durchgeführt. 

Auf eine Begehung der Institution wurde deshalb auch verzichtet. 

Unter Berücksichtigung des Audits und der Stellungnahme der Hochschule geben die Gutachte-

rinnen und Gutachter folgende Beschlussempfehlung an den Akkreditierungsrat: 

Es wird eine Akkreditierung mit Auflagen empfohlen. 

Auflagen 

A 1. (Nds. StudAkkVO § 12 Abs.1) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über den 

Inhalt, die angestrebten Kompetenzen, die Prüfungsleistungen und die Zusammensetzung 

der Modulendnote informieren. 

A 2. (Nds. StudAkkVO § 14) Die Studierenden müssen in allen Veranstaltungen eine Rückmel-

dung zu den Ergebnissen der Lehrevaluationen erhalten. 

 

Zusätzlich wird folgende Empfehlung gegeben: 

Empfehlungen 

E 1. (Nds. StudAkkVO § 12 Abs.1) Es wird dringend empfohlen, das Modul „Internationale Wirt-

schaftschemie“ neu zu konzipieren. 

 

Nach der Gutachterbewertung im Anschluss an das Audit und der Stellungnahme der Universität 

haben die zuständigen Fachausschüsse und die Akkreditierungskommission das Verfahren be-

handelt: 

Fachausschuss 06 – Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren auf seiner Sitzung am 27.05.2021 und schließt sich 

der Einschätzung der Gutachtergruppe an. 

Fachausschuss 09 – Chemie, Pharmazie 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren auf seiner Sitzung am 1.6.2021 und schließt sich 

der Einschätzung der Gutachtergruppe an. 

Akkreditierungskommission 
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Die Akkreditierungskommission diskutiert das Verfahren auf seiner Sitzung am 18.6.2021 und 

schließt sich der Einschätzung der Gutachtergruppe an. 

Die Akkreditierungskommission empfiehlt eine Akkreditierung mit Auflagen. 

Auflagen 

A 1. (Nds. StudAkkVO § 12 Abs.1) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über den 

Inhalt, die angestrebten Kompetenzen, die Prüfungsleistungen und die Zusammensetzung 

der Modulendnote informieren. 

A 2. (Nds. StudAkkVO § 14) Die Studierenden müssen in allen Veranstaltungen eine Rückmel-

dung zu den Ergebnissen der Lehrevaluationen erhalten. 

 

Empfehlungen 

E 1. (Nds. StudAkkVO § 12 Abs.1) Es wird dringend empfohlen, das Modul „Internationale Wirt-

schaftschemie“ neu zu konzipieren. 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitäts-

sicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsver-

trag) 

Niedersächsische Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung (Nds. Stu-

dAkkVO) in der Form vom 30. Juli 2019 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

Prof. Dr. Kathrin Fischer, Technische Universität Hamburg 

Prof. Dr. Jürgen Grotemeyer, Universität Kiel 

b) Vertreterin der Berufspraxis 

Dr. Wibke Lölsberg, BASF SE 

c) Studierender 

Bernd Hahn, Technische Universität Chemnitz 
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4 Datenblatt 

Es sind noch keine Daten zur Erfolgsquote, zum Frauenanteil, zur Notenverteilung oder zur 

durchschnittlichen Studiendauer vorhanden. Das Studienprogramm soll erst zum Wintersemester 

2021/2022 starten. 

 

4.1 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 28.07.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 03.12.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 27.01.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Vertreter der Hochschulleitung, Programmver-
antwortliche, Verantwortliche im QM-Bereich, 
Leitungsebene der beteiligten Fakultäten, Stu-
dierende mit Interesse an dem Studiengang, 
Lehrende aller beteiligter Fächer 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

es hat keine Vor-Ort-Begehung stattgefunden 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Nds. StudAkkVO Niedersächsische Verordnung zur Regelung des Näheren der 

Studienakkreditierung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o-

der Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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